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Bauordnungsrechtliche und wasserrechtliche Zulassung von Abwasserbe-
handlungsanlagen 
Zuständigkeiten und Verfahren gemäß § 72 Abs.1 BbgBO seit Geltung der 
Brandenburgischen Bauordnung vom 18. Dezember 2020 (GVBI.1 Nr. 44) 

Hinweise der obersten Bauaufsichtsbehörde und der obersten Wasserbehörde 

Im Dezember 2020 trat die jüngste Novelle der Brandenburgischen Bauordnung 
(BbgBO) in Kraft. Gemäß § 72 Absatz 1 Satz 3 BbgBO schließt die Genehmigung 
der oberen Wasserbehörde für Bau und Betrieb einer Abwasserbehandlungsan-
lage seither eine Baugenehmigung mit ein. 

Die oberste Bauaufsichtsbehörde und die oberste Wasserbehörde des Landes 
Brandenburg geben dazu folgende Hinweise: 

1. Geltunqsbereich  
1.1. Die Regelung des § 72 Abs. 1 Satz 3 BbgBO findet dann Anwendung, wenn 
für ein Vorhaben im Zusammenhang mit einer Abwasserbehandlungsanlage so-
wohl eine Genehmigung in Zuständigkeit der oberen Wasserbehörde als auch 
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eine Baugenehmigung gemäß § 59 BbgBO erforderlich ist. Die obere Wasserbe-
hörde ist zuständige Genehmigungsbehörde für Bau, Betrieb und wesentliche Än-
derung von Abwasserbehandlungsanlagen gemäß § 60 Abs. 3 Wasserhaushalts-
gesetz (WHG) bzw, § 71 Abs. 2 Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) 
i.V.m. § 2 Satz 1 Nr. 1 bzw. Nr. 5 Wasserbehördenzuständigkeitsverordnung 
(WaZV). In den Fällen, in denen allein eine wasserrechtliche aber keine bauord-
nungsrechtliche Genehmigung erforderlich ist - und umgekehrt -, findet § 72 Abs. 
1 Satz 3 BbgBO keine Anwendung. 

1.2. Gemäß § 72 Abs. 1 Satz 4 BbgBO gilt diese Regelung nicht für regelmäßig 
mit der Abwasserbehandlungsanlage verbundene betriebsbedingte Gewässerbe-
nutzungen. Die Erlaubnis für betriebsbedingte Gewässerbenutzungen wird sepa-
rat durch die zuständige Wasserbehörde erteilt. 

Demgegenüber sind Gewässerbenutzungen, die der baulichen Durchführung des 
Vorhabens dienen, wie z.B. Grundwasserabsenkungen, oder die der Erschließung 
des Grundstückes dienen, wie z.B. die Versickerung von auf der Anlage anfallen-
dem und gesammeltem Niederschlagswasser, keine betriebsbedingten Gewässer-
benutzungen. Diese wären Regelungsgegenstände einer Baugenehmigung und 
wären daher in der wasserbehördlichen Genehmigung nach § 60 WHG und § 71 
BbgWG eingeschlossen. 

1.3. Die Regelung erfasst nicht die vollständige Beseitigung von Abwasserbe-
handlungsanlagen. Die vollständige Beseitigung von Abwasserbehandlungsanla-
gen ist weder ein wasserrechtlicher noch ein bauordnungsrechtlicher Genehmi-
gungstatbestand. Die vollständige Beseitigung von baulichen Anlagen ist vielmehr 
gemäß § 86 Abs. 3 Nr. 8 BbgBO i.V.m. § 6 Brandenburgische Bauvorlagenverord-
nung (BbgBauVorlVO) anzeigepflichtig. 

1.4. Die Regelung gilt für alle seit dem 19. Dezember 2020 begonnene Verfahren. 
Die vor dem 19. Dezember 2020 eingeleiteten Verfahren sind nach den bisherigen 
Vorschriften fortzuführen, § 88 Abs. 4 BbgBO. 

z. Beqriffe 
§ 72 Abs. 1 Satz 3 BbgBO bezieht sich auf „Bau und Betrieb". Der Begriff „Bau" 
umfasst dabei die Errichtung und die wesentliche Änderung von Abwasserbe-
handlungsanlagen gemäß § 60 Abs. 3 WHG und § 71 Abs. 2 BbgWG (vgl. § 59 
BbgBO). 
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3. Verfahren  
3.1 Die Bauaufsichtsbehörde behandelt den Bauantrag nahezu wie in einem eige-
nen Genehmigungsverfahren. Konkret heißt das, dass sie die Behörden und Stel-
len auf der Ebene des Landkreises bzw. der kreisfreien Stadt beteiligt. Sie leitet 
deren Stellungnahmen/Entscheidungen der oberen Wasserbehörde zu. 

Die obere Wasserbehörde bezieht die außerhalb des Landkreises bzw. der kreis-
freien Stadt oder der Großen kreisangehörigen Stadt zu beteiligenden Behörden 
und Stellen, deren Zuständigkeitsbereich berührt ist, in das Verfahren ein. 

Die Beteiligung der Gemeinde auf der Grundlage von § 36 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) wird durch die obere Wasserbehörde durchgeführt. Eine Gemeinde darf 
das Einvernehmen über die Zulässigkeit des Vorhabens gemäß § 36 Abs. 2 
BauGB nur aus den Gründen, die sich aus den §§ 31, 33, 34 und 35 BauGB erge-
ben versagen. Das Einvernehmen gilt als erteilt, wenn es nicht binnen zwei Mona-
ten nach Eingang des Ersuchens der Genehmigungsbehörde verweigert wird. Im 
Falle des rechtswidrigen Versagens des Einvernehmens kann die obere Wasser-
behörde das Einvernehmen der Gemeinde ersetzen. Eine Rechtspflicht zum Er-
setzen des Einvernehmens besteht nicht. 

3.2 Verfahren mit Umweltverträglichkeitsprüfung 
Die obere Wasserbehörde ist im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für die 
Abwasserbehandlungsanlage die für die Durchführung einer Vorprüfung bzw. Um-
weltverträglichkeitsprüfung nach §§ 6 ff. i.V.m. Anlage 1 Nr. 13.1 UVPG zustän-
dige Behörde (§ 2 Satz 1 Nr. 1 bzw. 5 WaZV, § 4 UVPG). Sie ist federführende 
Behörde gemäß § 31 UVPG, § 3 Abs. 3 BbgUVPG. 

Die für die Entscheidungen über die Zulässigkeit des Vorhabens zuständigen 
Fachbehörden einschließlich der Bauaufsichtsbehörde unterstützen die obere 
Wasserbehörde als federführende Behörde (§ 3 Abs. 4 Satz 3 BbgUVPG). 

4. Behördliche Entscheidunq 
Die obere Wasserbehörde entscheidet abschließend nach § 60 Abs. 3 WHG bzw. 
§ 71 Abs. 2 BbgWG über die Zulassungsfähigkeit des Baus, Betriebs und der we-
sentlichen Änderung der Abwasserbehandlungsanlage. Der Bescheid der oberen 
Wasserbehörde enthält auch Hinweise darauf, 

- dass die Baugenehmigung eingeschlossen ist 
- welche Stellungnahmen/Entscheidungen in der Baugenehmigung einge- 

schlossen sind 
- dass der Rechtsbehelf gegenüber der oberen Wasserbehörde einzule- 

gen ist 
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- dass ggf. erforderliche weitere Zulassungen, die nicht in der wasserbe-

hördlichen Genehmigung eingeschlossen sind, separat durch den Vor- 

habenträger bei den zuständigen Behörden einzuholen sind. 
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Um Beachtung der Hinweise im Vollzug wird gebeten. 

Im Auftrag 

Axel Loger 	 Jan-Dirk  Förster 

Referatsleiter 	 Referatsleiter 
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